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fährde. Der Verurteilte hatte in seiner Jugend eine Verstümmelung von rechtem
Arm und rechter Hand erlitten. Daraus waren Gefühle des Ungenügens mit
kompensatorischem Geltungsstreben, zunehmender Empfindlichkeit und einer Neigung
zu verfolgungswahnähnlicher Verarbeitung des Verhaltens seiner Umgebung
entstanden. Das hatte kurzschlüssige Reaktionen begünstigt. Es kam mit Mitarbeitern
und Vorgesetzten immer wieder zu Auseinandersetzungen über unwesentliche
Probleme, wobei der Verurteilte oft unverhältnismässig heftig reagierte. So schlug er
einen Vorgesetzten, der ihm bei einem solchen Streit aufforderte, nicht zu schreien,
ins Gesicht. Solches führte dann zu seiner Versetzung aus dem Bereiche dieses

Vorgesetzten, worauf aber der Verurteilte damit reagierte, dass er — wie er das selber
bezeichnete — einen «kompletten Kurzschluss» in Aussicht stellte. Nachdem er
bereits einmal zu einer Besprechung im September 1973 eine geladene und gespannte,

doch gesicherte Waffe in der Hosentasche mitgenommen hatte, tat er das am
23. September wieder, entsicherte sie gemäss vorgefasster Absicht auf den negativen
Bescheid hin und gab die drei schliesslich tödlichen Schüsse auf Dr. Siegrist ab.

Dr. R. B.

Literatur

Walder Hans Ulrich, Lohnabtretung und
Zwangsvollstreckung. Schulthess Polygraphischer

Verlag, Zürich 1975, 86 Seiten, Fr. 26.-.

Die öffentliche Fürsorge sieht sich immer wieder

mit Problemen der Lohnabtretung und
Lohnpfändung konfrontiert. Die vorliegende
Arbeit, die zum fünfzigjährigen Jubiläum der
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten

der Schweiz geschrieben worden ist,
dient ebensosehr praktischen Bedürfnissen wie
solchen der Wissenschaft. Die Arbeit behandelt

in vier Hauptteilen die Voraussetzungen
der Lohnabtretung, das Verhältnis von
Lohnabtretung und Lohnpfändung, die Behandlung
der Lohnabtretung im Konkurs und schliesslich

die Bedeutung der Lohnabtretung im
Nachlassvertrag. Die Lohnabtretung findet
ihre Schranken an Art. 27 Abs. 2 ZGB (Schutz
der Persönlichkeit) und an Art. 20 OR (nichtiges

Rechtsgeschäft). Wenn die Lohnpfändung
auf ein Jahr ab Pfändungsvollzug beschränkt
ist, so bleibt es dem Schuldner unbenommen,
sich zu einer Lohnabtretung über eine längere
Zeitspanne zu verpflichten. Beim Abzahlungsgeschäft

können künftige Lohnforderungen
gemäss Art. 226e OR jedoch nur auf eine

Dauer von zweieinhalb Jahren seit Vertrags-
abschluss abgetreten oder verpfändet werden.
Der Verfasser unterscheidet klar zwischen
vertraglicher Verpfändung des Lohnes (Art. 323b
Abs. 2 und 325 Abs. 1 OR) und zwangsrechtlicher

Lohnpfändung in einem Betreibungsverfahren

(Art. 94 und 99 SchKG in Verbindung

mit der bundesgerichtlichen Rechtssprechung).

Die Beschränkung der Lohnpfändung
auf ein Jahr hat zwar keine Gültigkeit für die
freiwillige Lohnabtretung; dagegen ist eine
Lohnabtretung nur in dem Ausmass gültig,
als dem abtretenden Schuldner das
betreibungsrechtliche Existenzminimum gewahrt
bleibt. Wir erfahren ferner, dass eine vertragliche

Lohnabtretung, die einer Betreibung
zeitlich vorausgegangen ist, im Pfändungsverfahren

respektiert werden muss. Für all die
vielen Einzelfragen, die durch den Verfasser
umsichtig, subtil und mit einem enormen
Verständnis für die Belange der Praxis behandelt
werden, muss auf die Abhandlung verwiesen
werden. Hier drängt sich noch die Feststellung
auf, dass eine streng wissenschaftliche Arbeit
auch dem Nichtjuristen leicht zugänglich
gemacht werden kann, wenn sie, wie das hier
zutrifft, in einer einfachen und klaren Sprache,
befreit vom Ballast der Fremdwörter und mit
einer eindrücklichen Gliederung des Stoffes
geschrieben ist. M. H.
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